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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

Von Escher und Usteri
Mitgliedern der gesezgebcnden Rathe der helvetischen Repnblik.

Band III. Supplement N". VII. Bern, den ».HerSstm. ,79?. (is.FructidorVII.)

G e s e z g e b ìt n g.

Grosser Rath, u. Juli.
(Fortsetzung.)

§ r. b. E scher : bei dem Vorschlag, solche Com-
Missionen aufzulösen, wie diese und die vorherige sind,

war es nur darum zu thuu, deren Gegenstände mit den-

jcnigcn Commiffonen zu vereinigen, die ganze Fächer
der Gciezgedung zu bearbeiten haben, und welchen sehr

unschiklichcr Weise enuclne Zweige derselben entrissen

der Ufer der Linth. Dieser Gegenstand gehört ganz
der Commerzcommlsslon, und darum fodcre ich Auflö-
snng dieser Commission. Billeter ist SecretanS
Meinung, dann noch immer behaupten die Schifflcute
der Stadt Amich besondere Vorrechte auf dem See,
von dem sie behaupten, er gehöre der Stadt zu.

Custor ist Eschcrs Meinung, dann die Schiffahrt-
vom Zürichsee nach dem Aallenstadtersce bedarf beson-
derer Vorkehrungen.

See ret an beharret, weil er durchaus keine Pri-
vilegim unc.r sstsrwand von besondern Vorkehrungen

und besondern Commissionen übergeben wurden, dahersmehr dulden will; der Staat wird diese Vorkehrungen
beharre ich auf Auflösung der Commission, welche über
den Civilrichter der Mitglieder der obersten Authoritä-
ten niedergcsizt ist. Der Antrag wird angenommen.

Die Commissionen über Erbfähigkeit der unehli-
eben Kinder, über den Rechtstricd, über den höchsten

Geldzins, über das Witwenjahr, über Notarien, und
über Advokaten Gcldcrpressungcn werden ohne Eimvcu-
dung aufgelöst.

t. c. Secretan fodcrt, daß die über den frem-
den Kriegsdienst nicdergesczte Commission, als sehr wich-
tig beibehalten werde. Nuce stimmt bei, weil die-
se Commission bis iezt nur zu wenig gearbeitet hat für

trcffem Ueberdem da er Präsident dieser Commission ist,
so erklärt er, daß er als einen besondern Leckerbissen
ansieht, während die Oestreicher in Zürich sind, ein
Gutachten über freie Schiffahrt auf dem Zürichsee, zu
entwerft». Escher sagt: da ich sehe, daß Secretan
eine so zärtliche Vorliebe für diese Commission hak, dass
er während einem ganzen Jahr, in dem er dieselbe so

würdig präsidirt, kein Gutachten entwarf, um ja nicht
zu früh dieses Leckerbissens beraubt zu werden, so ziehe
ich meine Einwendungen gegen, diese Commission zurük,
in der Erwartung, daß noch lange nichts von derselben
zum Vorschein kommen werde. Diese Commission wirb

dos Heil des Vaterlandes. Escher: schon haben wir! beibehalten.
Gesetze wider p»c fremden Kriegsdienste; diese Com-» Die Commission«» über Bierbrauerei und übev
mission svltte über diejenigen Schwerer, welche schon

vor der Revolution in nicht anerkannten Diensten stau-

den, ein Gutachten einaeden, dadurch könnte also ein

rükwi'rkendcs Aeftn »«anlast werden, darum beharre
ich auf der Auflösung dieser Commission. Die Bei-
dehaltung der Commission wird erkannt.

§ t. c>. Secretan mg?: nun wird man uns
die freye Sch'ssahrt auf dem Zünchscc auch in dcn

Civilcsde? verweist» wollen, damit dieselbe mit dirftm
grossen Werk »o b aus einige Jahre vertagct werde;

dcn botanischen Garten in Luzern, werden ohne Ein-
wcndung aufgehoben.

z ». Secretan weiss nicht warum die Com,
mission, welche über die Errichtung eines Monuments,
im Grütli niedergcsezt ist, sollte aufgehoben werden.
Etwa, weil dieser Ort jezt von den Ocstrcichern ent-
ehrt wird? Aber sollen wir die Hoffnung verlohren hu-
oen diesen heiligen Boden wieder mit Heloetien zu ver»
einen? oder sollten wir etwann den Tapsern, die den-
selben wieder erobern werben, die jüsse Zufriedenheit

dein Zürichsee nach Wailenstadt und um Ünterhaltungi K u ha sagt: der ehemahlige Kanton. Uri antwoH»



tcte dem AbtRaynal, als er auf dem Grütli ein Mo-
Hument errichten wollte: »So lang wir unsern Vätern
ähnlich seyn werden, brauchen wir kein Denkmahl,
wann wir oder unsre Söhne dies nicht mehr sind, so

wird auch ein «stein, die Herzen dieser entarteten Söhne,
nicht mehr beleben; lch gebe Seerctan die gleiche Ant-
Wort und stimme der Auflösung dieser Commission bei.

satcr: ich danke, Seerctan für seine Gefühle
fürs Grütli; allein es bedarf keiner Kunst, um den Ort
zu verewigen, wo nur Tugend wirkte; kein künstlicher
Stein kann die Gefühle erregen, welche diese kunstlo-
sc heilige Stalte erregt; also kein Monument und auch
keine Commission: man löse sie auf.

Schln in g s: man braucht die Commission keines-
Wegs aissznlöseit, sie schadet uns nichts; ihre Auflösung
aber könnte mißverstanden werden und man könnte sa-

gen: wir wollen uns nicht mehr mit Verewigung der

Stifter unsrer Freiheit abgeben; man behalte also die
Commission bei.

Pellegrini: die schöne Natur genügt den Phi--
losspheu und begeistert dieie, aber Denkmähler, wie
z. B. eine Säule oder ein Tempel, sind nothwendig
auf das Volk zu wirken, dann sonst geht dieses un-
achtsam bei jenen Stellen vorüber. Laßt uns also durch
die Autwort der Urncr an Raynal nicht irre machen,
sondern das thun, was Sie Kenntniß des menschliche!'.
Herzens uns anräth; ich fàrc also Beibehaltung der
Commission.

Die Commission wird beibehalten.
§ t. p. Pellegrini fodert, daß ebenfalls die

Commission über die Strasse am Gotthardsberg beide-
halten werde, weil die Auflösung derselben in den ita-
lienischen Kantonen von übler Wirkung wäre.

S ut er stimmt Pellegrini bei, weil wir für die

Reinigung dieser Strasse werden sorgen müssen. Auch
diese Commission wird beibehalten.

Die Commissionen über die Grenzsteine und über die
Banken in Luzern werden ohne Einwendung-aufgehoben.

§ a. S » tcr sodert, daß auch noch die Commis-
fion über die Bildung des Kemeingeistcs, zu Beschien-
»igung ihrer Arbeit, anfgefodert werde. Dieser Antrag
wird nut dem § selbst augenommcn.

Kühn erklärt, daß er über Anordnung der Arbci-
ten der Geftzgebung, kein neues Gutachten vorzulegen
in, Stande sey, in dein er einst eines entwarf, wel-
chcs ihm von B. Huber einem Mitglied der Commis-
sion, verlohren wurde, und er werde also uicht mehr
über diesen Gegenstand arbeiten.

F ». Schiu mvf begehrt, daß die Commission,
welche über die Viehseuche medcrgesezt ist, zugleich mit
der ganzen mcdicimschen Polizei beauftragt werde, weil
sie meist nur ans Aerzten besteht. Die Kanzlei bemerkt,
daß dieser Auftrag dieser Commission schon einst gcge-
Wo wurde. Dieser Auftrag wird bestätigt.

5o

Seerctan weiß nicht warum eine Commission
über allgemeine Polizeigesene nicdergesezt nxrd-n soll,
indem dieser zu viele Gegenstände übergeben werden muß-
ten. Escher beharret auf der N edcrsctzung einer so!-
chen Commission, indem der Begriff Polizei keineswegs
so ausgedehnt ist, wie Secretan vermuthet^ wann er
in dem Verstände genommen wird, wie ihn das Gut-
achten^ftstsczt.

surer folgt Eschern und bittet diefe zu ernen-
nendc Commission, sich den französischen vorlreflichen
Loäe äö L(-Iics zu Nutze zu machen.

Secretan beharret, weil diese Commission eine
ewige Commissicn seyn wurde. Kühn stimmt Eschern
b'ei. Das Gmach'en wird angenommen ,md in diese

Commission «derPolizeigesetzcwerden geordnet: K«hn,
Cgrrard, S ch lumps, Marcacci und Ger-
m a n n.

Br. N offer, Gerichtschreiber im Leman fodert Be-
soldungsbcstlmmung, freie Wohnung, und Recht no-
tarialische Akten verfertigen zu dürfen.

Carmlntran begehrt Verweisung dieser Bstt-
schrift an die Besoldungscommission. Carrard so-
dert nähere Untersuchung, besonders des leztcru Gegen-
standcs, durch eine besondere Commission. Dieser!ez-
te Antrag wird angenommen und in die Commission
geordnet: Carmiirtran, Pellegrini und An-
verwerth.

Die Classe der Pfarrer von Milden bcschwehrt sich
über einen Beschluß des Ministers der Künste und
Wissenschaften, über die Wiederbesetzung der Pfründen.
Carrard wundert sich über die häufigen Bcschiüsse
über diesen Gegenstand, wodurch die Geistlichen im-
mcr nur beunruhigt werden, statt daß etwas Gutes
bewirkt werden sollte. Er begehrt Verweisung an die
user diesen allgemeinen Gegenstand, nicdergesezte Coin-
mission. Secretan folgt. Marcacci ist gleicher
Meinung und denkt, dieser Beschluß sollte aufgehoben
werde». Die Bittschrift wird der Comuchsiion zugewie-
sen.

Detrav fodert für to Tag Urlaub der ihm ver-
weigert wird.

Senat, Z. Juni.
Präsident: Reding.

Der Beschluß wird verlesen und angenommen, der
dcmVouziehungsdircktorium bewilligt, den B. Burtorf,
Mitglied des Senats, zu einer Sendung in den Kanton
Wallig zu gebrauchen.

Die Bvthschaft des Vollsiehüngsdirekterimn wird
verlesen, mit der es ein Verzeichnis; der im Kanton
Wallis in den verschiednen Gefechten getödeten und ver»
mundeten Offiziers und Soldaten mi'thciît.

Eben so der Beschluß, welcher das Vollziehungs»



direktorium einladet, den gcsezgebenden Rächen ein
Verzeichnis aücr im Dienste des Vaterlands verwunde-
ten oder gctödctcn Helvetier einzusenden.

Der Beschluß wird angenommen.

Grosser Rath, ä. Juli.
Präsident: Escher.

Gmür legt folgendes Gutachten, im Name» ei-
ncr Commisiion, vor:
Ueber d ic Fö r m l ichkeiten der Bittschriften-

1. Jeder Bürger hat das Recht, sich mündlich
oder schriftlich durch Bittschriften (Petitionen) arch

folgende Art an die gcsezgebenden Räthe zu wenden.
2. Jeder Bürger ist berechtigt, seine Wünsche,

Meinungen oder Vorschläge über politische Gegenstän-
de, Gesetze u. d. gl. den gcsezgebenden Räthen in Bitt-
schriften vorzutragen.

Z. Hingegen sind alle collectiven (mit mchrern Un-
terschriflc" versehene Bittschriften, die Gegenstände
der Gesezgebung oder überhaupt der Politik behandeln,
gänzlich verboten.

4. Jeder Bürger, jede Gemeinde oder Gesellschaft
hat das Recht, den gesezgeb. Räthen Bittschriften über
ihr Partikular- oder Privatinteresscn einzeln oder mi!
kollectivuntcrschriflcn vorzulegen, oder mündlich vorzu-
tragen.

6. Schriftliche Petitionen, die Particularintcresse
zum Gegenstand haben, sollen von den Pctitionärs,
oder wenn es Gemeinden betritt, wenigstens von den

Mitgliedern der Municipalität unterzeichnet stvn.
6. Ferner sollen solche Petitionen von dem Kau-

tons - Unter- oder Di rrictsstatthafter der oder des Pc-
titionä's, oder dem Agenten des Orts visier seyn.

7. Das V ftun lautet : daß die Unterschrift des
oder der Bürger N. ächt und unzweifelhaft seybesehet-
ne N. ill N.

«. Das Visum kann nicht abgeschlagen werden.
9. Den, Petitions steht es frei, solche Petitionen

durch dZn Ka ftonssta thastcr, durch die Post oder selbst

an ihre Behörde z» befördern.
10. Wenn ganze Gemeinden oder Gesellschaften

ihre Privatangelegenheiten den geftzg. Rathen mündlich
vorzutragen wünschen, so mögen sie drei (oder weniger)
vertraute Männer aus ihrer Mitte abordnen, dieses zu

thun. Mehrere Abgeordnete werden nicht vor die
Schranken gelassen. Kein Petitionär darf bewaffnet
an den Schranken erscheinen.

au. Wr im Namen von Gemeinden oder Gesell-
fthgften (laut crstgemctttcm Fall) vor den Rächen er-

scheinen will ist gehaben, seine Se-dung durch eine

von den Mitgliedern der Municipalität oder den J"te-
rcsiirten unterschriebene Vollmacht, in welcher die Na-
tur seiner Aufträge und Verrichtungen ausgedrückt seyn

l

soll, zu beglaubigen. Auch soll eine solche Vollmacht
laut Am.!el 6 und 7 vtsirt seyn.

Ueber die A rt des Vorstands.
i2. Wer perioniich vor den gesezaebcnden Räthen

erscheinen will, muß sich zuvor an den Präsidenten des
Raths wenden. Der Präsident macht die Anzeige da»
von dem Rathe, welcher dann dem Petitionär die Er-
laudnifi giebt, vor die Schranken zu trete».

is. Wenn der Petitionär von dem Rathe die Er-
laubniß erhalten hat, und vor die Schranken berufen ist,
w giebt iym der Präsident das Wort, worauf feinen
Vortrag mündlich oder schriftlich machen mag.

G. In Fällen, wo eine mündliche Vorstellung
mehrere wichtige und weftiänsige Gegenstände enthalten
würde, die entweder eine nähere Untersuchung erfor-
derten, oder an eine Commisiion verwiesen werden
müßten: kaun der Rath den Petitionär auffordern,
sein Begehren in Schrift versaßt einzureichen.

is. In keinem Falle können Abgeordnete mehre-
rcr Gemeinden oder Gesellschaften auf einmal vor de«
Schranken erscheinen.

is. Ohne vorgegangene Dringlichkeitscrklärung von.
dem Rath soll vor Verguß von Ì4 Tagen über keine
Petition berathschlagt werden.

Strafe.
i7. Sollte ein Kantons - Unter - oder Distrikts-

statthafter oder Agent die von dem Petitionär selbst
überbrachte gesetzesförmiiche Petition visircn wollen,
oder unterschlagen; so soll derselbe als unwürdig des
Volkszutra'iens keines Amtes cutsczt werden.

is. Der oder dicienigen, welche diesem Gesetze
zuwider collective Unterschriften sammeln, oder imrcr-
schreiben, solle» als Störcr der öffentlichen Ruhe ange-
sehen und als solche bestraft werden.

Kühn: Schon lange fühlten wir das Bedürfnis,
hierüber eine geiezliche Ordnrmg zu bestimmen, be-
sonders weil sect einiger Feit so gefährlicher Mißbrauch
von den collectiven Bittschriften gemacht wird; ich so,
dere daher Dringlichkeitserkiärung über dieses Gut-
achten. — Dieser Antrag wird angenommen und das
Gutachten HZ Weise m Berathung gezogen.

Die beiden ersten HZ werden ohne Einwendung an-
genommen.

Zs. Graf mümcht, daß statt des Worts csllrc-
tiv, ein deutsches WoS gebraucht werde. K übn: wir
haben kein anderes deutsches Wort, a so kann man dw-
selb? durch die Worte: «von mev ercn Pwwnen zngft ch

unterschrieben" erläutern. Dice Verbesserung wird
angenommen. s

h Wird ohne Cmwend ng angenommen
j L. Is M in» will noch neben den Mumcipnli-



täten von den Gemeindsverwaltnngen unterschriebene
Bittschriften zulass.u. Dieser Zu sa; wird angenommen.

Die s folgenden § werden ohne Einwendung an-
genommen.

- § it. Kuh n fodcrG daß nun hier, so wie anch

indem es. und §, die Genreindsverwaltung den

Municipalitäten beigefügt werbe. Dieser Zusatz wird
angenommen.

Die Z folgenden ^ werden ohne Einwendung an-
genommen.

§ is. Kühn findet diesen 5 zu allgemein, indem
verschiedene Gemeinden gemeinschaftliches Interesse ha-
den können, sich also auch in gleichem Falle befinden
und folglich auch ihre Angelegenheit gememjchastiich
vortragen können sollten.

M arc ac ci findet diese Einwendung nur schein-

bar; denn so bald verschiedne Gemeinden ein gemein-
schaftliches Interesse zu besorgen haben, so machen sie

in dieser Hinsicht unter sich nur eine Gesellschaft aus,
und sind also nicht in diesem § begriffen.

Schlump fist Kuhns Meinung, dann mehrere
Gemeinden können gleiches Interesse haben, ohne des-

wegen in einer gesellschaftlichen Verbindung unter ein-
ander zu stehen.

Nucc folgt Marcacci, denn so bald diese verschied-

nen Gemeinden, die gleiche Angelegenheit zu besorgen

haben, so braucht nicht jede Gemeinde ihren Abgeord-
^,cten dabei anftretcn zu machen, sondern einige wem
ge können im Namen aller sprechen.

Der § wird ohne Abänderung beibehalten.
K 16. Nuce weiß nicht, warum man den Ent-

scheid so lange verschieden sollte, besonders wenn sich

der Bittsteller selbst anwesend befindet, und also schleu-

nige Antwort zu erhalten wünscht.
Kuhm: der Zweck der Commißion ist gut, näm-

lich die Räthe zu hindern, einseitig über solche Gegen-
stände abzusprechen, aber sie ist ein wenig zu weit ge-
gangen, denn zu diesem Endzweck ist es hinlänglich,
die Bittschriften wie die Rapporte, für 6 Tag aus
den Kanzicitisch zu legen. Dagegen ist noch ein Zu-
satzartickel erforderlich, welcher bestimme, daß jede

Bittschrift, weiche das Interesse eines dritten berührt, '

demjenigen den sie angeht, vor dem Entscheid erst mit-
getheilt werde.

Cu st 0 r folgt Hubers sorgfältigem Vorschlag, weh
cher angenommen wird.

§ 17. Iom.ni glaubt, diese beiden Fälle müs-
sen durchaus getrennt werden, denn leicht kann em
Statthalter oder Agent die Unterschrift verweigern,
wen er die Bittschrift für unrichtig hält, und dann
ist er doch nicht strafbar; hingegen wenn seine Bitt-
schrift unterschlagen wird, so ist immer Strafwürdig-
kcit vorhanden. Man gebe also den è der Commißiou
zu besserer Entwicklung zurük.

Emür: es ist hier nur davon die Rede, wenn
die Unterschrift einer gesrzmäßigm und ächten Bitt-
schrtft vcrwcige t würde, in w lchem Fall der Agent
eben so strafbar ist wie wenn er sie unterschlägt:
man behalte also den 5 bei; denn Niemand wird zu
Sinne kommen, einen wegen Weigerung, Falschhei-
rcn zu unterschreiben, strafen zu wollen.

M a > caccl stimmt Gmür bei. I vMi n i ist
nicht befriedigt durch diese Auskunft und fodcrt, daß
der H deutstchcr adgch.ßl werde.

Nu : stimmt Gmür bei; denn eine falsche Un-
terschnft ist nicht gcftzüch und hier ist nur von Wei-
gern;,g der Unterschrift für gesetzliche Bittschriften die
Rede. Der § wird unverändert angenommen.

§ iij. Grafenricd will sogleich die Strafe ge-
gen wiche Ruhestörer bestimmen und trägt auf eine
Gciangnißstrafe an, die nicht weniger als n Tage
und nicht mehr als 6 Monat betragen könne.

G inür : die Strafen gegen Ruhestörer sind schon
im peinlichen Gesetzbuch enthalten und bedürfen also
nicht, hier wiederholt zu werden. Der § wird unver-
ändert angenommen.

Gchlu m pf macht folgenden Antrag:
Noch immer klagen die Soldaten, daß fie nicht

gehörig bezahlt werden; immer klagt man, es sey kein
Geld in der Kasse, nnd die Abgaben werden nicht be-
zahlt. Nun sollen wir doch einmal ernstlich wissen,
wo es fehlt. Die Schuld liegt nicht ganz am Volke.
Folgende Thatsachen sollen es beweisen: 1. Ein hicsi-
ger Sradtvürgcr klagte mir gestern, er hätte schon lan-
ge gern seine Abgabe bezahlt; es wolle ihm aber solche
niemand abnehmen, und in diesem Falle seyen noch meh-
rere. 2. An einem andern Orte liegen schon seit dem
1. Dez. 17S8, 15S Kronen und 6 Btz. Ohmgeld für
den Staat bereit, und niemand will solches für den-
selben beziehen; Z. gern würde man seither wieder das
verfallene Ohmgeld bezahlen, aber niemand sev, der
solches absoderc; 4. eine gewisse Klasse Handlungs-
bürger würde gern die Handlungsabgaöen laut Gesetz
bezahlen, könne aber nicht dazu gelangen. Für alles
dieses habe ich die Beweise in Händen, und es find
mir noch mehrere angetragen. BB. Rcpr., wenn es

hier in der Stadt, unter den Augen der Regie-
rung, so geht, wie wird es wohl auf dem Lande ge-
hen Ist es nicht ärger.ich, m dergleichen Stadt
guten Willen und Geld zu wissen, und die Soldaten
über Hunger und Mangel klagen zu hören? Ich vcr-
lange eine Commißion von s Gliedern, welche diese

Thalsachen untersuchen, und dem grossen Rathe ain
Samstage einen Bericht erstatten soll; ich werde dieser

Comimßivn noch mehreres zu sagen wissen, das ich
aber hier nicht sagen kann. Vor allem ans begehre
ich Dringlichkeitserklärung über meinen Antrag.

S über verlangt, baß diese Thatsachen sogleich



dem Direktorium überwiesen werden, denn da die Ge-
setze vosistä -big sind, so Haien wir uns hiermit nicht
mehr zu befassen.

Schlumps: das Direktorium muß diese Umstän-
de so gut wissen als ich! aber dem Ansehen nach g?-
nngt dieses nicht zur Hülfe, daher beharre ich.

Kuh» dankt Schlumpf für diese wichtige Anzeige,
allein Wider ist überall der gleiche Fall in der ganzen
Republic; die Gesetze werden nirgends gehörig r-olljv-
gen: aber die Mittheilung an das Direktorium genügt
nicht, man muß von ihm innert 24 Stunden Bericht
adzodcrn.

Zlm m ermann folgt Kubn; aber erwünscht,
daß dem Direktorium im Allgemeinen Bericht abac-
foderl werde, über den Mangel an Vollziehung bor Ge-
setze, und begehrt wegen der Abfassung dieser Anffodc-
rung eine Commißion, die ihr Gutachten Morgens vor-
lege.

Schlumpf beharret nochmals auf der Nicbersc-

jung diner Commißion, der er vcrschiedne andere That-
fachen mitzulheiien hat.

Seoretan: Das sicherste Mittel, die Republik
zu tödtcn, besteht in der Hinderung der Vollziehung
der Gesetzt besonders der Finanzgefttze, dies wiffn
auch unsere Feinde sehr wohl und benutzen dieses M t-
tei: beim Allgemeinen stehen zu bleiben, dient durchaus
zu nichts; Thatsachen sind besser und man muß die sau-
been Agenten kennen leinen, weiche das Geld für die

Republik nicht einnehmen wollen; ich stimme also für
Nicderfttznng einer Commißion, zu näherer Untcrsu-
chung dieser Thatsachen und nachher zu Auffoderung
ans Direktorium, um bestimmte Rechenschaft über sei-

ne Maaßregeln, die es gegen die Schuldigen getroffen
hat.

Die Verweisung an eine Commißion wird beschloß-

sen und in dieselbe geordnet: Schlumpf, Ander-
werth und Pellegrini.

Nu ce sagt: wir haben nur zu sehr erfahren,
wie nachläßig tie Bekanntmachung der Gesetze ist;
ich fodere, daß die Commißion, welche über diesen

Gegenstand medergesezt ist, bis Momag ihr Gutachten
vorlege. Dieser Antrag wird angenommen und der
Commißion, statt der abwesenden Mitglieder, Iomi-
ni und Labhard beigeordnet.

Carrard, im Namen einer Commission, trägt
darauf an, über eine ihr mgewiesene Bittschrift dcs B.
Lcrbers von Bern, der Bevogttmgsrechte über die Bür-
gerin Giugius rcc.'amirt, zur Tagesordnung zu geben,
weil diese Bürgerin im Kanton Leman niedergelassen
ist, wo sie einen gesezlichcn Vogt hat. Dieser Antrag
wird angenommen.

B. Si bold älter in Bern erneuert seine schon

in Luzem mitgetheilte Klagc^gcgcn den B. Untcrstatt-
Halter Stubcr von Bern. Schlumpf begehrt Ver-
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wcifung an die vorhandene Commission, welche bis
Samstag ihr Gutachten vorlege. Dicftr Antrag wird
angenommen, und der Commission Hecht beigeordnet.

Die Bürger von Nicdcrwyl wüaschcn in die

Munizipalitä t von Albcröwyl im Kanton
Lu zern eingeordnet zu werden. Biileter will diefe
Bittschrift der Einthe-lungs-Commifsion dieses KantonS
überweisen. Hecht fodert Mittheilung an die Muni-
zipalitäts-Commiision. Schlumpf folgt diesem lez-
ten Antrag, welcher angenommen wird.

Die Müller von Peterlingen klagen wider ein noch
vorhandenes Waagrecht.

Carticr fodert Verweisung an die Gewcrbs-Po-
lizei-Commission. Gmür begehrt, daß diese Bitt-
schrift dem heutigen Beschluß zufolge der Munizipalität
Peterlingen mitgetheilt werde. Änderwerth und

Iomini stimmen Cartier bei, dessen Antrag ange?
nommen wird.

Die Gemeiitt'e Etalier im Leman klagt wider
die Zuschrift von Vadcr und Pache.

Anderwerth begehrt, daß die Commissarien
der National-Bibliothek aufgelodert werden, einen Be-
richt über den Zustand der Bibliothek und die Ver-
wcndnng der ihnen bewilligten stooo Franken zu geben.

Cartier begehrt Vertagung bis nach Hubers
bevorstehender Ankunft. Andcrwerth will keine

Rechnung, sondern nur einen allgemeinen Bericht ha-
den, den der Commissär des Senats sehr leicht erthei-
len kann, damit wir wissen, wo unsere Bücher sind:
Ich fodere, daß innert ro Tagen dieser Bericht ertheilt
werde. Schlumpf unterstüzt Anderwerth, dessen

Antrag angenommen wird.
Das Direktorium zeigt in einer Bothschaft,

an, daß es über den Hergang bei Zurüklassung derMa-
aazine in Zürich und St. Gallen sorgfältige Berichte ein-
ziehe, und ehestens Bericht erstatten werde. Diese
Bothschaft wird dem Senat mitgetheilt.

Knhn wird zum Präsidenten, Iomini zum
französischen Sekretär erwählt.

Senat, st. Juli.
Präsident: Red in g.

Usteri, im Namen der Revisionskommission der
Constitution, legt folgenden Bericht vor:

BB. Repräsentanten l Eure Revistonscommissisn
der Constitution, der Ihr den Austrag gäbet, Euch
einen Vorschlag zu machen, wie und worüber zuerst

Eure nun sogleich anzuhebenden Constitutions-Revisions-
arbeiten eröffnet werden sollen — findet, daß wenn es

auf der einen Seite sehr unklug gewesen wäre, ein-
zelnc Abänderungsvorschläge ohne die gehörige Ueber-
ficht des Ganzen und unzusammenhängend zu machen,
so könne hingegen nun, da Eurer Prüfung vor mehrere»



Monaten eine vollständige Arbeit von Abänderungen
der Verfassungsakte ist übergeben worden, ohne alles
Bedenken aus derselbe» irgend einer oder mehrere ein-
zelne Theile ausgehobcn, dieselben besonders beraihen
und von Euch beschlossen werden; Eure Commis-
sion findet sogar, es müsse dieß geschehen, wenn
Ihr mit Wirksamkeit und mit Aussicht Euren und den
Wünschen der Nation so bald möglich zu entsprechen,
«rbeiten wollt.

Eure Commiilion schlägt Euch darum erstens vor,
«!s Grundsatz anzunehmen, Ihr wollet die Abändern»-
gen der-vcrscissedncn Theile, Abschnitte oder Artikel
der Constitution (nach Beschaffenheit der Umstände)
einzeln berathe», »ud Eure Beschlüsse darüber zu eben
so vielen einzelnen Resolutionen für den grossen Rath
machen; damit jedoch dabei »ie die nöthige .öinsicht
5iif das Ganze, durch irgend eine Art von ttebereiluna
vernachlaßigr werde, so bestimmet, daß Ihr über
keine einzelne Constumionsabänderung Eure Berathung er-
offnen werdet, bis Euch dazu entweder von Eurer Revisions-
tommWon der bestimmte Vorschlag ist gemacht, oder
von einer besonders darüber zu ernennenden Commission
ein Gutachten ist vorgelegt worden.

Wollet Ihr diesen ersten Vorschlag Eurer Com-
misston annehmen, so ist gar nicht zu zweifeln, daß

Ihr mehr als eins Abänderungsresolution, über die
seit dem ersten Tag der Bekanntmachung der Constitu-
lion nur eine Stimme waltete, sehr bald nxrdct ge-
faßt haben. — Und nun entsteht die grosse Frage:
was soll mit diesen Eustn.Beschlüssen geschehen?
sollen sie nach der buchstäblichen Auslegung, die man
dem lap. Art. der Constitution geben kann, L Jahre
in Eurer Kanzlei liegen, und bernaeh von Euch zum
zweitenmal berathen worden, ehe der grosse Rath da-
von Kenntniß erhält? oder sollte man nicht vielmehr
dem verworrenen, und wahrlich durch seine bnchstäb-
licht Auslegung an Verstand nicht gewinnenden Artikel,
eine vernünftigere Auslegung geben? so neinlich, daß
der Sinn des Artikels dahin gienge: es sollen die Con-
stitntionsabändcnmgen zweimal, mit einem Zwischen-
ramn von â Jahren von beiden Rächen berathen und
beschlossen werden. Somit würden Eure zu fassenden
einzelnen Abänderungsrcsolutioncn sogleich dem grossen
Räch mitgetheilt.

B. R. Wir wollen alle die Constitution handha-
ben; die Verletzung derselben würde uns ins Reich
der Wlükühr stürzen, welche? viel schlimmer ist, als
eine schlimme Vcchass'mg; aber wir wollen im Ernst
uns mit der Verbesserung der Constitution beschäftigen-K
w'" wollen dem Volk beweist», daß wir das thun. —
Wir sollen meist vergessen, B. R., daß in den ersten
Tagen unsers Ziisammemrittes, in beiden Räthen aufs
feierlichste wn vorzüglichen M rgiiedcrn dw unter uns
fitzen, die Erklärung gclhan ward, der eilste Abschnitt

der Constitution, der alle Abänderungen innert s Iah-
reu unmöglich macht, müsse, nach dem Wunsche, un-
srcr ComnulteutttZ, sobald es die Umstände einiger-
Massen erlauben, abgeändert werden. — Die Nation
hat diesen lauten Erklärungen damals Beifall gegeben,
und sie erwartet, daß Ihr ihnen uum gemäß handelt.

Eure Commission beschränkt sich heute darauf,
Euch sechs verschiedene Abänderungsvorschläge der Con-
stitution au.uacbcn, mit denen Ihr Euch zunächst,
successiv m eben so viel besondern Berathungen de-

schäftigcu möchtet.
Der erste Vorschlag betrifft die Aus-Messung des

blinden Looses von den constittiiioncllcn Wahlen — ein-
zig mit Ausnahme der Fälle, wo durch das Loos
entsthstden wird, welchem der beiden Räthe bei einer

ibcoorsteheuden Wabi der Vorschlag, und welchem die

cn liebe Wahl zukommen soll. Hicbei ist es also zu-
nä mst um Abänderung der Art. eist und der Confti»
Uiltmi zu thun.

(Die Fortsetzung folgt.)

Ucà die Grundsätze der helvetischen Couch-
runon, luit Olüstcht auf den Bericht,
weichen dleRevistMlöeoinmisswn der Con-
chtiît'on den 8. Januar 1.59 Vvr dem
Seual abgelegt hat.

1.

Das Gutachten der Commission enthält 26 Haust-
Krnndsäsc, da wir nun glauben, den, es gebe noch
mehre"? Grundsätze, ant d-c sich eine Constitution grün-
den soll, so nehmen wir die Freiheit, einige Vemer-
klingcu über diestn so wichtigenMd ui'.stceilig gründlichen
.Bericht zu maeben.

Der erste Artiekel des Berichts ist folgender:
„Die Menschen treten in bürgerliche. Gesellschaften

„zusammen, um mil Vercimg mu ihres Widens und
„ihrer Kräne ihre natürlichen 'Rechte durch bürgerliche
„und velitischc Rechte zu sichern.".

Nach diesem sell d,r Zweck der bürgerlichen Ge-
sellschast sevn: die Erhaltung der naiurlichen Rechte
durch vüraerlichen und po itisthen Rechte.

Unstreitig ist dieses ein vorzüglicher Zweck der bür-
gcr.ichen Gesellschaft, aber uichr der einzige. Wenn
wir uns den nach'lieben Zuband denken, so w rdcn
wir erstens finden, dales in dcmstlben weder bügcr-
liehe, noel, poitt'stbe Rechte gdben kann, und zweitens,
daß auch die n.uurlichen Reckst in dickem Zustand nicht
gefiebert sind; denn da z. B. e n andrer, der auch
in dem natürlichen Zustand sich befindet, mebr pbist»
schc Kräfte besitzen und mich vermittelst., derftlben a:r
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